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Anhang 1  

Festlegen der Elterndelegierten (ED)  

1. Grundlagen  

• Die Festlegung der ED erfolgt möglichst unkompliziert. 

• Alle Eltern, deren Kind der Schuleinheit Kirchplatz angehört, haben die Möglichkeit, sich freiwillig 
als ED zur Verfügung zu stellen (Ausnahme: Laut Statut zur Elternmitwirkung der Stadt Wil ist die 
Mitgliedschaft im Elternforum für Lehrpersonen der Kirchplatzschuleinheit mit eigenen Kindern an 
dieser Schule ausgeschlossen). 

• Idealerweise gibt es pro Klasse zwei ED. 

• Festgelegte ED sind Mitglieder im EF. 

• ED sind an einer längerfristigen Mitarbeit im EF interessiert. 

• ED besuchen regelmässig die EF-Sitzungen und stellen sicher, dass jede Klasse mit mindestens ein 
ED an der Sitzung vertreten ist. 

• Der Eintritt ins EF erfolgt in der Regel zu Schuljahresbeginn und der Austritt auf Schuljahresende. 
 

2. Wie werden die ED bestimmt?  

• Die Festlegung der ED erfolgt in der Regel in neu zusammengesetzten Klassen, d.h. im 
Kindergarten und der 1. Klasse und zwar am ersten Elternlass vor oder kurz nach den 
Sommerferien. 

• In Absprache mit der LP wird das EF mit einer kurzen Präsentation am Elternabend durch ein 
Mitglied des EF vorgestellt und die Eltern werden für eine Mitarbeit im EF als ED angefragt. 

• Interessierte Eltern melden sich durch Handheben. 

• Finden sich zwei oder mehr interessierte Eltern, so bestimmen diese, wer von Ihnen 
Hauptansprechpartner für Lehrperson und Klasseneltern ist. Eine weitere Person fungiert als 
dessen Stellvertreter. 

• Die Personalien der festgelegten ED werden aufgenommen und an den Aktuar des EF 
weitergeleitet. 

• Finden sich keine ED in einer Klasse oder nur Einer, so ist diese Klasse ohne, resp. mit nur einer 
Delegation im Elternforum vertreten. Allfällige Konsequenzen werden von den Klasseneltern in 
Kauf genommen. 

• Werden in bestehenden Klassen mit festgelegten ED weder von Seiten der Eltern noch der LP neue 
ED gewünscht, sind die bestehenden ED stillschweigend für ein weiteres Schuljahr bestätigt. 

• Im Falle eines Austritts sind die ED selbst dafür verantwortlich eine Nachfolge zu finden. (Ist nur in 
der Funktion als Hauptansprechpartner für LP oder dessen Stellvertretung notwendig). Alle 
Klasseneltern werden dazu angefragt. 

 
 

 


